
Öffentliche Sitzung des Kulturausschusses vom 07. November 2019                                  Beschlussseite zu TOP 12  
(Münchner Stadtbibliothek - 

Betriebsaufnahme 
Stadtteilbibliothek Messestadt)

Beschluss:

1. Die im Vortrag dargestellte Konzeption der neuen Stadtbibliothek in der 

Messestadt Riem wird genehmigt. 

2. Das Kulturreferat wird beauftragt, die einmalig und dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel i. H. v. 1.389.000 € (36272100 „Münchner Stadtbibliothek“, 

verschiedene Sachkonten auf verschiedenen Kostenstellen und 

Innenaufträgen) im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der 

Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat (Personal) 

anzumelden.

 

Das Kulturreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 12,5 Stellen beim 

Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Die Stellenbesetzung 

erfolgt bis auf die 1,5 zentralen Stellen in der Verwaltung, die durch das 

Personal- und Organisationsreferat zu erfolgen hat, durch die Münchner 

Stadtbibliothek aufgrund des geltenden Delegationsbeschlusses. 

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen und 

Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für 

Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. etwa 320.000 € (40 % des JMB).

 

Das Produktkostenbudget 36272100 „Münchner Stadtbibliothek“ erhöht sich in 

2020 um 1.389.000 €, davon sind 100 % zahlungswirksam 

(Produktauszahlungsbudget). 

3. Das Kulturreferat wird beauftragt, die dauerhaft zu erwartenden Einnahmen 

i. H. v. 50.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 bei der 

Stadtkämmerei anzumelden. 
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Das Produkterlösbudget 36272100 „Münchner Stadtbibliothek“ erhöht sich 

ab 2022 dauerhaft um 50.000 €, davon sind 100 % zahlungswirksam 

(Produkteinzahlungsbudget).Gem. Ziffer 3.6 des Vortrags wird das 

Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 bis 2023 in Investitionsliste 1 bei 

Investitionsgruppe 3520, Maßnahmenummer 7680 / Rangfolgennummer 010 

(Gruppierung 935 Ersteinrichtungskosten) wie folgt geändert:

alt:

Bibliothek Messestadt Riem; 3520; Maßnahmenummer 7680 / 

Rangfolgennummer 010

 

(EURO in 1.000)

 Gesamt-
kosten

Finan-
zierung

 bis
 2018

Program
mzeitrau
m 2019–

2023

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Restfinan
zie- rung 
2025 ff.

E (935) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z 36x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

St.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

neu:

Bibliothek Messestadt Riem; 3520; Maßnahmenummer 7680 / 

Rangfolgennummer 010

 

(EURO in 1.000)

 Gesamt-
kosten

Finan-
zierung

 bis
 2018

Program
mzeitrau
m 2019–

2023

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Restfinan
zie- rung 
2025 ff.

E (935) 1.192 0 1.192 0 1.192 0 0 0 0 0

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 1.192 0 1.192 0 1.192 0 0 0 0 0

Z 36x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

St.A. 1.192 0 1.192 0 1.192 0 0 0 0 0
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Mit der budgetwirksamen Erhöhung des Etats des Kulturreferates für die 

Ersteinrichtung der Bibliothek in der Messestadt Riem (Finanzposition 

3520.935.7680.4) in Höhe von 1.192.000 € im Laufe des Haushaltsjahres 

2020 besteht Einverständnis. Die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel erfolgt 

für das Haushaltsjahr 2020 zum Schlussabgleich 2020.

 

5. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die beantragten Stellen keinen 

zusätzlichen Büroraumbedarf auslösen.

6. Das Kommunalreferat wird beauftragt, zu gegebener Zeit nach Fertigstellung 

des Gebäudes durch die Gewofag die Flächen der Stadtbibliothek Riem im 

Teileigentum zu erwerben.

7. Der BA-Antrag-Nr. 08-14 / B 04932 des Bezirksausschusses des Stadt-

bezirkes 15 - Trudering-Riem vom 20.06.2013 zur Einrichtung einer 

Stadtteilbibliothek in der Messestadt ist damit satzungsgemäß erledigt.

8. Die Empfehlung Nr. 08-14 / E 01949 der Bürgerversammlung des 

Stadtbezirkes 15 - Trudering-Riem am 10.10.2013 zur Einrichtung einer 

Stadtteilbibliothek in der Messestadt Riem ist damit satzungsmäßig erledigt.

9. Das Kulturreferat wird beauftragt, den Stadtrat bezüglich der strategisch-

konzeptionellen Aufgaben im Bereich der Querschnittsfunktionen gem. 

Seite 5 (3,5 VZÄ) nach Ablauf von drei Jahren nach Stellenbesetzung erneut 

zu befassen. Die tatsächlich erreichten Effekte und Ziele sind darzustellen 

sowie zu begründen, ob und in welchem Umfang die zusätzlichen Stellen 

dauerhaft benötigt werden.

10.Die Ziffer 9 unterliegt der Beschlussvollzugskontrolle.


